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Erste Verordnung zum Basisschutz vor Neuinfektionen  
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Erste Corona-Basisschutzmaßnahmenverordnung) 

Vom 22. März 2022 

Auf Grund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2022 
(BGBl. I S. 466) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Satz 1 der Verordnung 
über die zuständigen Behörden nach dem Infektionsschutzgesetz vom 11. Septem-
ber 2018 (Brem.GBl. S. 425 — 2126-e-1), die durch Verordnung vom 12. Mai 2020 
(Brem.GBl. S. 292) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1 

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt 

1. beim Besuch von Arztpraxen, Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 5, 11 und 12 und § 36 Absatz 1 Nummer 2 
und 7 des Infektionsschutzgesetzes, soweit die Verpflichtung zur Abwendung 
einer Gefahr für Personen, die aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheits-
zustandes ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheits-
verlauf der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) haben, erforderlich ist, 

2. bei der Nutzung von Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personenverkehrs für 
Fahrgäste sowie für Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuer-
personal, soweit für dieses tätigkeitsbedingt physischer Kontakt zu anderen 
Personen besteht, und 

3. in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Infektionsschutz-
gesetzes. 

(2) Personen ab der Vollendung des 6. Lebensjahres erfüllen die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch Tragen einer OP-Maske, einer Maske 
des Standards „KN95/N95“, „FFP2“ oder eines gleichwertigen Schutzniveaus 
(medizinische Gesichtsmaske); Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht 
zulässig. 
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(3) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
vorgesehen ist, sind hiervon folgende Personen ausgenommen: 

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, 

2. Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer chroni-
schen Erkrankung, einer Behinderung oder einer Schwangerschaft keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und dies durch ärztliche Bescheinigung nach-
weisen können, und 

3. gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommu-
nizieren, sowie ihre Begleitpersonen. 

Auf den Nachweis durch ärztliche Bescheinigung in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2 soll verzichtet werden, wenn offenkundig ist, dass der Person das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Personen, die aus 
beruflichen Gründen die Tragepflicht überwachen, sollen über die Ausnahmen in 
geeigneter Weise unterrichtet werden. 

§ 2 

Testpflicht 

(1) Die Verpflichtung zur Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 im Sinne des § 22a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes besteht in 

1. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 11 
und § 36 Absatz 1 Nummer 2, 4 und 7 des Infektionsschutzgesetzes und 

2. Justizvollzugsanstalten, Abschiebehafteinrichtungen, Maßregelvollzugsein-
richtungen sowie anderen Abteilungen oder Einrichtungen, wenn und soweit 
dort dauerhaft freiheitsentziehende Unterbringungen erfolgen, insbesondere 
psychiatrische Krankenhäuser. 

(2) Die Testpflicht nach Absatz 1 besteht nicht für Personen, die einen der folgen-
den Nachweise vorlegen: 

1. einen Impfnachweis im Sinne des § 22a Absatz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes, 

2. einen Genesenennachweis im Sinne des § 22a Absatz 2 des Infektionsschutz-
gesetzes oder 

3. eine Schulbescheinigung für Schülerinnen und Schüler ab Vollendung des 
16. Lebensjahres; Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler oder werden 
diesen gleichgestellt und benötigen weder einen Testnachweis noch eine 
Schulbescheinigung. 

(3) Personen, die nicht durch einen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit 
negativem Testergebnis oder durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass 
bei ihnen keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, ist der Zutritt 
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zum Gelände einer Schule untersagt. Das Testergebnis oder die ärztliche Beschei-
nigung dürfen nicht älter als zwei Tage sein. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht 

1. für die Dauer von zwei Tagen, wenn unmittelbar nach dem Betreten des 
Schulgeländes ein Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt 
wird und das Ergebnis negativ ist, 

2. für Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig und ohne Unterbrechung min-
destens dreimal wöchentlich an einer angebotenen PCR-Pooltestung (Lolli-
Test) teilnehmen, wenn das jeweils aktuelle Ergebnis negativ ist, 

3. für Kinder aus Einrichtungen nach § 15 im Rahmen des Übergangs von Kin-
dertageseinrichtung in Schule, sofern ein Zusammentreffen nur im Freien 
stattfindet oder ein Zusammentreffen mit Schülerinnen und Schülern in Innen-
räumen sicher ausgeschlossen werden kann. 

Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nur, wenn in den Schulen Schnelltests in hinrei-
chender Zahl vorliegen. Im Eingangsbereich des Schulgeländes sind deutlich sicht-
bare Hinweise auf die Regelungen dieses Absatzes anzubringen. Hiervon unberührt 
bleiben die für den Arbeitsschutz getroffenen Regelungen. Absatz 2 Nummer 1 und 2 
gilt entsprechend. 

(4) Am Betreuungsangebot von öffentlichen und privaten Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege können nur Kinder teilnehmen, 
deren Erziehungsberechtigte glaubhaft versichern, dass sie das Kind regelmäßig, 
mindestens dreimal in der Woche auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen und das 
jeweilige negative Testergebnis dabei höchstens 24 Stunden zurückliegt. Testungen 
werden in der Regel in der Einrichtung oder in der Kindertagespflege durchgeführt, 
sofern sie dort angeboten werden und die Sorgeberechtigten ihre Einwilligung zur 
Testung ihres Kindes abgegeben haben. Die Entscheidung über ein Testangebot 
obliegt dem jeweiligen Träger oder der Kindertagespflegeperson. Absatz 2 
Nummer 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 3 

Absonderung in häusliche Isolation 

(1) Einer Person, bei der eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 labor-
diagnostisch bestätigt wurde (infizierte Person), wird ab der Kenntnis der labordiag-
nostischen Bestätigung einer Infizierung untersagt, ihre Wohnung oder die Einrich-
tung, in der sie lebt, ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu 
verlassen (Isolierung). Es ist ihr in dieser Zeit untersagt, Besuch von Personen zu 
empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Diese Vorgaben entfallen frühes-
tens sieben Tage nach dem Tag der Probenahme, die der Testung nach Satz 1 
zugrunde liegt, wenn der Nachweis eines negativen Ergebnisses eines PoC-Antigen-
tests oder eines PCR-Tests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 erbracht wird; ohne Erbringung des Nachweises entfallen die Vorgaben 
frühestens 10 Tage nach dem Tag der Probenahme. § 6 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmeverordnung ist zu beachten. 
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(2) Bei Beschäftigten in Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektions-
schutzgesetzes entfällt die Pflicht zur Isolierung frühestens nach sieben Tagen, 
sofern 

1. Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden bezogen auf die akute Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht und 

2. der Nachweis eines negativen Ergebnisses eines PCR-Tests in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 erbracht wird. 

(3) Für eine Person, der vom Gesundheitsamt, von der die Testung vornehmen-
den Person oder von der die Testung auswertenden Stelle mitgeteilt wurde, dass ein 
bei ihr durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte 
Person durchgeführter Antigentest zum direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2 
(Antigentest) ein positives Ergebnis aufweist, gilt die Pflicht zur Isolierung nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend für die Dauer von zehn Tagen. Diese Vorgaben 
entfallen, falls der erste nach dem positiven Antigentest bei dieser Person vorge-
nommene molekularbiologische PCR-Test oder sonstige Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifi-
kationstechnik) ein negatives Ergebnis aufweist, mit dem Vorliegen des negativen 
Testergebnisses. 

(4) Im Übrigen bleibt die Befugnis der zuständigen Behörde, auf der Grundlage 
von § 30 des Infektionsschutzgesetzes unter Berücksichtigung der aktuellen Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts im Einzelfall eine Absonderungsanordnung zu 
erlassen, unberührt. 

(5) Ist die betroffene Person nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 minder-
jährig, sind die Personensorgeberechtigten für die Einhaltung der häuslichen Isola-
tion verantwortlich. 

(6) Abweichend von Absatz 1 darf eine abgesonderte Person ihre Wohnung oder 
die Einrichtung, in der sie lebt, verlassen oder Besuch empfangen, wenn dies zum 
Schutz von Leben oder Gesundheit zwingend erforderlich ist. In diesem Fall sind alle 
Kontakte zu anderen Personen auf das absolut Notwendige zu beschränken. 

(7) Im Übrigen können in der Stadtgemeinde Bremen das Gesundheitsamt und in 
der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat der Stadt Bremerhaven in begründe-
ten Härtefällen auf Antrag Befreiungen erteilen. 

§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 1 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, ohne dass eine 
Ausnahme nach § 1 Absatz 3 vorliegt, 

2. entgegen § 2 Absatz 1 Nummer 1 seiner Verpflichtung zur Testung nicht 
nachkommt, ohne dass eine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt. 
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3. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 die Wohnung oder eine Einrichtung verlässt 
oder entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt, ohne dass eine Aus-
nahme nach § 3 Absatz 6 oder 7 vorliegt. 

Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 

(2) Verstöße gegen vollziehbare Anordnungen nach § 28 Absatz 1 Satz 1 oder 2, 
§ 30 Absatz 1 Satz 2 oder § 31 des Infektionsschutzgesetzes, jeweils auch in Verbin-
dung mit dieser Verordnung, stellen Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Absatz 1a 
Nummer 6 des Infektionsschutzgesetzes dar und können mit Bußgeldern von bis zu 
25 000 Euro geahndet werden. 

§ 5 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch diese Rechtsverordnung werden die Grundrechte der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der Freizügigkeit (Artikel 11 
Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 2. April 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dreißigste 
Coronaverordnung vom 18. Januar 2022 (Brem.GBl. S. 12), die zuletzt durch Verord-
nung vom 15. März 2022 (Brem.GBl. S. 144) geändert worden ist, außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. April 2022 außer Kraft. 

Bremen, den 22. März 2022 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen  
und Verbraucherschutz 
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